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71 Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Ratingen 
 
 

Rahmenplan Umfeld Bahnhof Ratingen Ost 
Erlass einer Vorkaufsrechtssatzung gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 2 BauGB 

 
 

 
 
Satzung der Stadt Ratingen zur Ausübung eines besonderen Vorkaufsrech-
tes 
 
Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 
666/SGV NRW 2003), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. Ap-
ril 2022 (GV. NRW. S. 490), in Verbindung mit § 25 BauGB in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634) das zuletzt durch 
Artikel 11 des Gesetzes vom 8. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1726) geändert worden 
ist, hat der Rat der Stadt Ratingen zur Sicherung der städtebaulichen Entwick-
lung in seiner Sitzung am 13.12.2022 folgende Vorkaufsrechtssatzung beschlos-
sen: 
 
§ 1 
Besonderes Vorkaufsrecht 
Für die in § 2 dieser Satzung bezeichneten Flächen steht der Gemeinde ein be-
sonderes Vorkaufsrecht gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 2 BauGB zu. 
 
§ 2 
Räumlicher Geltungsbereich 
Der räumliche Geltungsbereich der Vorkaufsrechtssatzung liegt im Geltungsbe-
reich des Rahmenplanes „Umfeld Bahnhof Ratingen Ost“, in der Gemarkung Ra-
tingen, in den Fluren 26 und 27. Er beinhaltet die Flurstücke: 
 
In der Flur 26: 
703, 1189, 458, 1190, 674, 675, 1187,  
 
In der Flur 27: 
270, 271, 272, 281, 283 
 

 
Die ungefähren Grenzen sind im beigefügten Lageplan, der Bestandteil dieser 
Satzung ist, im Maßstab 1: 5.000 dargestellt. 
 
§ 3 
Inkrafttreten 
Die Satzung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
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BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG 
 
Der vorstehende vom Rat der Stadt Ratingen in seiner Sitzung am 20.12.2022 be-
schlossene Satzungsbeschluss wird hiermit gemäß § 10 Absatz 3 BauGB öffentlich be-
kannt gemacht.  
 
Hinweise: 
 
I. Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich: 
 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der 
dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplanes und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung schrift-
lich gegenüber der Stadt Ratingen unter Darlegung des die Verletzung begründen-
den Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
 

II. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen kann eine Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes gegen diese Satzung 
nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Verkündung (Öffentliche Bekanntma-
chung) nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-

verfahren wurde nicht durchgeführt, 
b)   diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

      c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
      d)   der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Ratingen vorher ge-          

    rügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet  
    worden, die den Mangel ergibt. 
  

III. Ein Entschädigungsberechtigter kann Entschädigung verlangen, wenn die in §§ 39 
bis 42 Baugesetzbuch bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind (§ 44 
Abs. 3 Satz 1 BauGB). Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, 
dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichti-
gen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei 
Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in o.g. Fällen bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt 
wird. 

 
Ratingen, den 21.12.2022 
 
 
 
Klaus Pesch 
Bürgermeister 
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